
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An den 
Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Betriebssitz Gelsenkirchen 
Zuständige Stelle für den Ausbildungsberuf 
Straßenwärter/Straßenwärterin 
Wildenbruchplatz 1 
 
45888 Gelsenkirchen �
 �
$QWUDJ�DXI�bQGHUXQJ�GHV�%HUXIVDXVELOGXQJVYHUWUDJHV�
 

bQGHUXQJHQ��
 

��� Die Ausbildungszeit soll gemäß § 29 Abs. 2 BBiG um    Monate verkürzt werden und somit am 
      enden, da das Ausbildungsziel in der verkürzten Zeit erreicht werden kann (Bestätigung 
überdurchschnittlicher Leistungen im Ausbildungsbetrieb und Berufsschule als Anlage). 

 ��� Die Ausbildungszeit wird ZHJHQ�QLFKW�EHVWDQGHQHU�$EVFKOXVVSU�IXQJ (§ 14 Abs. 3 BBiG) um 
   Monate verlängert und endet am      . 

 ��� Die Ausbildungzeit wird ZHJHQ�NUDQNKHLWVEHGLQJWHQ�)HKOHQV�EHL�GHU�$EVFKOXVVSU�IXQJ 
(§ 14 Abs. 3 BBiG) um    Monate verlängert und endet am      . (nähere Angaben über 
Fehlzeiten als Anlage). 

 ��� Die Ausbildung soll ZHJHQ�*HIlKUGXQJ�GHV�$XVELOGXQJV]LHOHV�DXIJUXQG�OlQJHUHU�)HKO]HLWHQ�LQ�GHU�$XVELOGXQJ (BBiG § 29 Abs. 3) um    Monate verlängert werden und am        
enden (nähere Angaben über Fehlzeiten als Anlage). 

 
     , den       
 
 
 
 
Unterschrift des  Unterschrift der gesetzlichen  Unterschrift und Stempel 
Auszubildenden  Vertreter des Auszubildenden  des Ausbildenden 

 
 

$XV]XELOGHQGHU�
 
Name       Vorname� � � � � � ��
Geb.-Datum       Geb.-Ort       StAng.       
 
Straße       PLZ       Ort       �
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